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Thesenpapier 

Die Stadt Tübingen und die GWG planen den Verkauf mehrerer bedeutender historischer 

Altstadthäuser. Vor diesem Hintergrund wird ein Konzept vorgestellt, das die wahrschein-

lichen negativen Konsequenzen weitgehend vermeidet und einen sehr positiven sozialen 

und wirtschaftlichen Effekt für Tübingen ermöglicht. 

Dieses Thesenpapier wird den Fraktionen im Tübinger Gemeinderat, der Stadtverwaltung, 

der GWG und der WIT zur Kenntnis gebracht. In interfraktionellen Gesprächen (mit Vertre-

tern der genannten anderen Beteiligten) soll es überprüft und wo nötig angepasst werden, 

um letztlich in einem verpflichtenden Gemeinderatsbeschluss zu münden.  

 

ZUKUNFTSSTADT  TÜBINGER  ALTSTADT 

Das Modell: AUFWERTUNGSGESELLSCHAFT 

Tübingen steht vor folgenden Problemen: 

 FORTSCHREITENDER VERFALL DER ALTSTADT 

Viele alte und zum Teil denkmalgeschützte Hauser der Altstadt verfallen und sind dabei zudem 

energetische „Dreckschleudern“ mit ständig wachsenden Nebenkosten für die Mieter. 

 BALD UNWIRTSCHAFTLICHKEIT EINER SANIERUNG 

Mit Fortschreiten dieses Verfalls ist absehbar in einigen Jahren bei vielen Gebäuden eine Sanie-

rung  nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Damit ist auch das Altstadtensemble durch dann nicht 

zu verhindernde Neubauten gefährdet. 

 LEIDER KEIN HANDLUNGSDRUCK BEI PRIVATEN EIGENTÜMERN 

Derzeit können solche Häuser noch zu teilweise extrem hohen Mieten vermietet werden (über-

wiegend an studentische Wohngemeinschaften). Dadurch entsteht kein Handlungsdruck für die 

Hausbesitzer.  

 BEGRENZTE EINFLUSSMÖGLICHKEITEN DER STADT  

Die Stadt kann allenfalls über bauaufsichtliche Maßnahmen oder über das Vorkaufsrecht auf die 

Verwertung der Häuser in Privathand Einfluss nehmen. Beides ergibt aber nur Sinn, wenn dahin-

ter ein Plan steht, wie es dann besser werden kann. 

 

 BEI DEN EIGENEN ALTEN HÄUSERN DER STADT UND DER GWG 

VERSCHÄRFTES PROBLEM  ABER AUCH DIREKTE EINFLUSSMÖGLICHKEITEN 

 

o Auch die GWG und die Stadt haben viele solche alten Häuser im schlechten Zustand in ih-

rem Bestand und schaffen es seit Jahren nicht, den erforderlichen Erhaltungsaufwand zu 

betreiben. 

o Sie haben überwiegend nicht den wirtschaftlichen Vorteil der hohen Tübinger Mieten 

sondern vermieten im Gegenteil  zu Preisen weit unter dem Marktniveau.  

o So sozial wohltuend und gut das ist: Damit ist für die GWG und die Stadt eine nachhal-

tige laufende Erhaltung, geschweige denn eine grundlegende Sanierung des historisch 

wertvollen Bestandes  aus den laufenden Mieteinnahmen betriebswirtschaftlich oder 

fiskalisch gar nicht möglich. Mieterhöhungen die das ändern würden, sind weder durch-

setzbar noch würden sie das Grundproblem beseitigen. 
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o Aus diesem echten Dilemma suchen beide den Ausweg des Verkaufs solcher Häuser.  
 

Gegen den Verkauf städtischer und GWG - Häuser wäre grundsätzlich nichts einzuwen-

den, wenn diese dabei erhalten, gesichert und aufgewertet sowie weiterhin einer sinn-

voller Nutzung zugeführt werden. Beispiele wie das Haering-Haus und das Uhland Ge-

burtshaus (beide in der Neckarhalde), die Melanchton - Schule in der Münzgasse oder 

das Haus der „Tübinger Geistesmutter“ Ecke Haaggasse/Kapitänsweg veranschaulichen 

die potentiellen Gefahren eines „freien Verkaufs  in den Markt“ bei derartig stadtbild-

prägenden und historisch einzigartigen Sahnestücke des städtischen Immobilienportfo-

lios.  Daneben stehen einige weitere bedeutende alte Häuser in gewachsenen Ensembles 

auf den Verkaufslisten. 

Die genannten Häuser gehören zum historischen Erbe der Stadt und dürfen nicht als 

frei fungibles Wirtschaftsgut der Stadtverwaltung oder als anonyme Aktivposten der 

städtischen Bilanz betrachtet werden, die  je nach Kassenlage an den Meistbietenden 

verkauft werden können. Die Begründung liegt auf der Hand: 

o Solche Verkäufe sind  mit großen Risiken (wirtschaftlich und städteplanerisch) für Tü-

bingen verbunden: 

 Zuverlässigkeit und Absichten der Investoren unklar 

Bei einem freihändigen Verkauf  verliert die Stadt jede positive Gestaltungsmög-

lichkeit. Sie kann Investoren über das Baurecht, den Denkmalschutz und die 

Stadtbildsatzung nur negativ eingrenzen. Viele der in Betracht gezogenen Häuser 

erfordern für Ankauf und Sanierung Gesamtmittel von € 1,5 bis deutlich über € 2 

Mio. Hierfür finden sich die Käufer eher unter kommerziellen Immobilienent-

wicklern, bei denen die Renditeerwartung den absoluten Vorrang hat und Aspek-

te wie der  Denkmal- oder  Ensembleschutzes oder soziale Fragen allenfalls nach-

geordnet und erzwungenermaßen beachtet werden können. Kommerzielle In-

vestoren können sich nicht auf Projekte einlassen, die nur einstellige Renditen 

ergeben. Um deren deutlich zweistellige Renditeerwartungen zu erfüllen, müs-

sen Abstriche an gerade jenen Aspekten gemacht werden, die aus Sicht der All-

gemeinheit  wichtig wären (Nachhaltigkeit, Denkmalschutz, zur Stadt passende 

Nutzung etc.).  

 Es wird absehbar kein fairer Preis für die verkauften Häuser erzielt,  denn ins-

besondere kommerzielle Investoren preisen die großen Risiken negativ ein. Ein 

Investor kann drei große Wirtschaftlichkeitsfaktoren beim Kauf der historischen 

Objekte nicht hinreichend kalkulieren, nimmt deshalb jeweils den schlechtesten 

Fall an und zieht den Risikobetrag  von seinem Nachfragepreis ab: 

a) Einschränkung der Wertoptimierung (z.B. die Einschränkung Nutzungsflächen, 

des Zuschnitts der Wohnungen, der Belichtung etc. durch Denkmalschutz und 

Stadtbildsatzung)  

b) erhebliche Zusatzkosten der Sanierung unter Denkmalschutzauflagen sowie 

c) unbekannte Kosten und unkalkulierbarer Zeitaufwand (damit Zinsaufwand) 

für die „ Entmietung“  der heute überwiegend voll vermieteten Objekte vor ei-

nem möglichen Sanierungsbeginn. 
 

Private Investoren mögen im Einzelfall diese Risiken als Laien nicht korrekt ein-

kalkulieren und einen daran gemessen zu hohen Preis bezahlen. Das ist aber 

auch kein langfristiger Vorteil für die Stadt (oder die GWG). Es steht dann immer 

zu befürchten, dass diesen privaten Investoren mitten in der Sanierung „die Pus-

te ausgeht“, das Vorhaben wirtschaftlich scheitert oder lange auf Eis liegt. In der 
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Dorfstraße in Lustnau ist seit Jahren ein eingerüstetes und munter zerfallendes 

Baudenkmal beredtes Zeugnis dafür, wie schrecklich so etwas für die Stadt und 

den ruinierten Privatinvestor ist.  

Tübingen hat aber dennoch größere Chancen als Probleme      

oder:  Wie Tübingen aus großen Problemen große Chancen macht 

 Das Leben in der Altstadt ist für viele Familien und ganz besonders für ältere Menschen wieder 

hoch attraktiv geworden. Der Trend wird sich absehbar noch verstärken. Ein Leben ohne Auto 

mit allen Versorgungseinrichtungen, Ärzten, Schulen, Kindergärten, Freizeit- und Kulturangebo-

ten in fußläufiger Entfernung wäre sowohl für junge Familien wie für ältere Menschen immer 

häufiger die bessere Alternative zum Leben am Stadtrand oder auf dem Land, wenn es nur in der 

Altstadt Wohnungen mit modernem Wohnkomfort gäbe. Tübingen hat mehr als genug „potenti-

ellen Wohnraum“, dazu noch in einer der schönsten und lebenswertesten Altstadtquartiere 

Deutschlands und dies in einer Region mit sehr viel privatem Vermögen und potentiellen „Heim-

kehrern“ (aus dem Umland von Stuttgart, Reutlingen, Esslingen etc.). Allein in Tübingen würden 

sehr viele älter gewordenen Hausbesitzer in den „Halbhöhenlagen“ ihre inzwischen überdimen-

sionierten Häuser an junge Familien abgeben, wenn sie entsprechend bequeme und altersge-

rechte Wohnungen in den ruhigen Teilen der Altstadt finden könnten. 

 Für Privatleute mit Kapital „lohnt“ sich eine Investition in Altbauten mitten in der Altstadt we-

gen der hohen Attraktivität dieser Wohnform persönlich und durch die Steuerbegünstigung für 

die Sanierung von Baudenkmalen (90% der Baukosten über 10 Jahre) auf wirtschaftlich.  Der 

private Investor gibt sich mit einer soliden einstelligen Rendite zufrieden.  Siehe zu der geson-

derten Modellrechnung der Wirtschaftlichkeit  für private Investoren unten, ganz am Ende dieses 

Papiers. 

 Dadurch könnte (nach unserer vorsichtigen Schätzung) über die nächsten 4-5 Jahre privates 

Kapital in Höhe von  € 10 – 20 Mio.  in die Tübinger Altstadt gezogen werden und mit dem Ka-

pital kämen zudem neue Bewohner mit hoher Kaufkraft.   

Wie kommt es zu dieser Schätzung? Ein Euro Kaufpreis für ein unsaniertes Altstadthaus  zieht 

ganz grob etwa drei Euro Sanierungskosten nach sich. Um die genannten Investitionen von € 10 – 

20 Mio. in Tübingen auszulösen, müssen also unsanierte Hauser im Wert von nur € 2,5 -5 Mio. an 

sanierungswillige Investoren verkauft werden, die dann weitere € 7,5 bis 15 Mio. für die Sanie-

rung aufwenden.  

 Ein solches Programm würde zudem den Bewohnermix  verbessern und die Attraktivität der 

Innenstadt erhöhen. 

Die Probleme lassen sich mit dem Modell „Aufwertungsgesellschaft“ lösen 

und in sozial, politisch und wirtschaftlich sinnvolle Chancen wandeln,  

wenn wir das Thema gemeinsam und strukturiert aufgreifen: 

Statt die heute schon auf die Verkaufsliste gesetzten städtischen bzw. GWG - Altstadthäu-

ser einzeln und nach Kassenlage an beliebige Investoren (mit den geschilderten Risiken) zu 

verkaufen, erscheint folgender Weg zielführender:  
 

DAS MODELL „AUFWERTUNGSGESELLSCHAFT“ 

 Phase 1: Vorbereitungsphase 
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GWG und Stadt bringen geeignete Objekte in eine „Aufwertungsgesellschaft“ (oder sie 

erklären ihre bindende Zusage zur späteren Einbringung).  
 

Die Aufwertungsgesellschaft entwickelt für diese Objekte erste Grobkonzepte und Kos-

tenabschätzungen zur Sanierung und 
 

wirbt auf dieser Basis privates Kapitalgeber / Investoren  für die Realisierung objektbe-

zogen ein. Dies kann für ganze Gebäude oder für Wohnungseigentum an den jeweiligen 

Gebäuden (Bauherrengemeinschaften) geschehen. 
 

 Phase 2: Schrittweiser und gestalteter Übergang in privaten Besitz 
 

Die Aufwertungsgesellschaft durchläuft in einer definierten Partnerschaft mit den pri-

vaten Investoren (als Gesellschafter) gemeinsam die Phase 2 und „entlässt“ die einzel-

nen Gebäude am Ende dieser Periode in das Eigentum der Bauherren (oder der Bau-

herrengemeinschaften). Die Eigentumsübertragung an die privaten Investoren und da-

mit das Ausscheiden der Investoren aus der Aufwertungsgesellschaft erfolgt, sobald 

o die Sanierungsmaßnahmen und Detail-Baupläne mit den zuständigen Behörden 

abgestimmt sind (genehmigungsreife Planung, Baugenehmigung), 

o die weiteren Voraussetzungen für einen tatsächlichen Beginn der Sanierungsar-

beiten geschaffen sind (u.a. wenn keine Mietereinwände mehr bestehen), 

o die Finanzierung der gesamten Sanierungsmaßnahmen durch die Bauherren gesi-

chert ist, 

o die  Kosten der Vorarbeiten (Grobplanungen und Architektenleistungen für Er-

stellung der Baupläne) vollständig von den Investoren geleistet sowie der Kauf-

preis für das Objekt  an GWG oder an die Stadt bezahlt sind und 

o die privaten Investoren eine Verpflichtung eingegangen sind, die Sanierung - wie 

in Phase 2 festgelegt - innerhalb eines bestimmten Zeitraums tatsächlich durchzu-

führen (ansonsten Rückübertragungsverpflichtungen oder Sanktionen). 

 

 Für den privaten Investor hat dies folgende große Vorteile: 
 

o Der private Investor muss nicht „eine Katze im Sack“ kaufen (Denkmal-, Stadt-

bildauflagen, Probleme mit vorhandenen Mietern etc.).  

Kommerzielle Investoren können mit solchen Risiken vielleicht umgehen (was 

sich aber im Kaufpreis und später im Genehmigungsverfahren immer gegen die 

Interessen der Stadt auswirkt).  

Rein private Investoren mit einer tendenziell höheren Bereitschaft zu einer 

denkmalgerechten Sanierung und zu niedrigeren Renditen können das aber meist 

nicht oder scheuen vor dem Risiko deshalb a priori gänzlich zurück. 

o Der private Investor muss den Erwerb des Hauses nicht vorfinanzieren.  

Er kann die Finanzierung für Haus und Sanierung aus einem Guss termingerecht 

im Rahmen der Phase 2 und damit kurz vor Baubeginn erstellen. Erst am Ende 

der Phase 2, d.h. zu einem Zeitpunkt, an dem die Sanierung wirklich „losgeht“, 

muss der private Investor die Gesamtfinanzierung für den Hauserwerb und für die 

Sanierungskosten stehen haben und erst von da an muss er Zinsen bezahlen. 
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Vorher muss er nur die relativ geringen Vorarbeiten finanzieren (z.B. Architekten-

leistungen in der Planungsphase). 

Ohne diese „Modell Aufwertungsgesellschaft“ muss der private Investor im heu-

tigen Normalfall erst das Haus kaufen, ohne zu wissen, ob und wann er eine Bau-

genehmigung bekommt.  Wir sprechen da nicht nur über ein paar wenige Mona-

te, das kann auch gut und gerne deutlich über ein Jahr benötigen.  Sehr viel spä-

ter und meist bevor schlussendlich die Baugenehmigung erteilt ist, muss er dann 

separat die zweite Finanzierung für die Sanierungskosten gesichert haben, dies-

mal ohne zu wissen, wann die Genehmigung kommt und ob er selbst dann gleich 

loslegen kann (z.B. bei noch nicht gelöste Mietereinwendungen). Damit läuft er 

oft durch weitere Wartezeiten in zusätzliche Bereitstellungszinsen oder  negative 

Zinsbewegungen hinein.   

o Der private Investor erhält in der Aufwertungsgesellschaft einen „Scout“, der 

ihn in der kritischen Phase vor Baubeginn durch die verschiedenen Ämter und 

Genehmigungen begleitet und eine schnelle Bearbeitung sicherstellt. Dabei erhält 

der private Investor auch alle Anleitungen, um die verschiedenen Steuervorteile 

auszunutzen, Förderungsmöglichkeiten zu finden und eine optimale Finanzierung 

auszuwählen. 

o Der private Investor findet über die Aufwertungsgesellschaft gegebenenfalls 

seine Co-Bauherren für ein Objekt, an dem er nur einen Teil selbst nutzen will.  

o Der private Investor erhält über die Aufwertungsgesellschaft Kontakte und In-

formationen hinsichtlich einer guten Strukturierung der Maßnahmen (techni-

sche Fragen der Sanierung, Auswahl und Überwachung der geeigneten Fachinge-

nieure, Handwerker, Planung und Durchführung einer zügigen Sanierung, spätere 

Vermietung und Verpachtung von Wohnungen und Läden) 

o Denkbar ist auch, dass die Verwertungsgesellschaft gegen Kostenersatz eine 

professionelle Vorortüberwachung der Baumaßnahmen anbietet oder vermit-

telt, die für einzelne Bauherren deutlich teurer und meist unwirtschaftlich wäre. 
 

 

 Für GWG und Stadt (G/S) hat dies die folgenden, ebenso großen Vorteile: 
 

o G/S erzielen einen erwartungsgemäß höheren (nämlich den fairen) Wert für die 

Objekte, denn sie verringern ohne großes eigenes Zusatzrisiko die immensen Un-

wägbarkeiten und Risiken für den Käufer, die stark kaufpreismindernd wirken 

bzw. die Vermarktung insgesamt sehr schwierig, zeitlich langwierig oder gänzlich 

unsicher machen. 

o G/S können mehr Interesse für die Objekte wecken, denn privaten Investoren 

sind eher rar, die alleine ein größeres Objekt mit einem Gesamtvolumen (d.h. 

Kauf und Sanierung) von € 1,5 bis in einigen Fällen weit über € 2 Mio. stemmen 

können. Durch die angesprochene Möglichkeit, im Rahmen der einzelnen Objekte 

Eigentumsanteile in Bauherrengemeinschaften aufzuteilen, kommen solche In-

vestitionen plötzlich auch für normale Privathaushalte in Betracht, denn dann 

handelt es sich wahrscheinlich um Gesamtfinanzierungsrahmen von unter € 

500.000 für den einzelnen privaten Investor. Bei etwa zur Hälfte nötigem Eigen-
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kapital öffnet sich das für Interessenten,  die € 250.000 eigene Mittel aufbringen 

können. Der Käufermarkt und damit die Nachfrage werden so deutlich größer. 

Neue Käuferschichten sind angesprochen. Das tut auch dem sozialen Mix der 

Stadt gut. G/S erweitern damit auch ihre Chancen sehr stark, private Investoren 

zu finden. Im Gegensatz zu kommerziellen Immobilienentwicklern begeistern sich 

solche Investoren oft für die alten Häuser und geben sich mit einstelligen Rendi-

ten zufrieden. Sie sollten daher die präferierten Investoren sein. 

o G/S können das Angebot nach der tatsächlichen Nachfrage im Markt steuern 

und so einen selbst verursachten Ausverkauf zu Schleuderpreisen verhindern.  

Die Aufwertungsgesellschaft leitet und überwacht die Vermarktung und kann 

durch intelligente Angebotssteuerung einen Ausverkauf verhindern. 

o G/S sind nicht nur (wie heute) ein einziges Mal bei der eher „blinden“ Auswahl 

der Investoren involviert sondern sie können eingeschränkt auch noch in der 

Phase 2 mitgestalten. Sie werden in der Phase 2 insbesondere sicherstellen, 

dass die Sanierung anschließend tatsächlich und zügig durchgeführt wird. 

Klar muss dabei allerdings sein, dass in der Phase 2 überwiegend die späteren Ei-

gentümer sowohl die wirtschaftlichen Risiken der Vorarbeiten (z.B. Kosten der Ar-

chitektenleistung, sonstigen Vorarbeiten) wie die Verantwortung (Detailgestal-

tung, Auswahl und Mandatierung der Architekten) tragen. G/S bleiben aber im 

Prozess beteiligt und entscheiden erst nach Abschluss der Phase 2 formal und 

endgültig über den Verkauf.  

o G/S können das Modell von Fall zu Fall sozial bzw. entsprechend sonstiger öf-

fentlicher Belange anpassen z.B. 

 Können sie bei einzelnen Objekten den heutigen Mietern einen Eintritt in 

die Bauherrengemeinschaft ebnen und sogar mit ratenweiser Bezahlung 

des Kaufpreisanteils für das Haus zusätzlich verkraftbar machen. 

 Bei Interesse seitens der Stadt oder anderer öffentlicher Träger können 

sie oder andere öffentliche Träger als langfristige Mieter oder Teileigen-

tümer auftreten, um dort in Teilen der Gebäude eigene Einrichtungen 

(Museum, Sozialeinrichtung etc.) unterzubringen oder um (bezuschusst) 

Sozialwohnungen zu schaffen. 

 

 Ein Wermutstropfen für G/S bleibt:  Sie und nicht die Investoren müssen jeweils be-

friedigende Lösungen für die aktuellen Mieter der Häuser finden. Das ist gegenüber 

den vielen Vorteilen für G/S jedoch ein geringer und ein beherrschbarer Nachteil. 
 

Diese Aufgabe können G/S sehr viel leichter als jeder private Investor wahrnehmen, da 

sie den Mietern Alternativen im eigenen Wohnungsbestand bieten können. Die gängige 

Annahme, ein privater Investor könne das Problem durch Eigenbedarfskündigung lösen, 

ist insbesondere bei etwas größeren Objekten unrichtig. Dort gelingt ihm das allenfalls 

für den späteren eigengenutzten Anteil und selbst dies ist heute schwierig. Bei voller 

Ausschöpfung des Rechtswegs durch einen Mieter wird das für einen privaten Investor 

zeitlich fast nicht kalkulierbar. Eine Generalsanierung (insbesondere energetisch) funkti-

oniert bei Altbauten in aller Regel nur im Ganzen und nicht wohnungsweise. Zudem sind 
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abschnittsweise Sanierungen oder gar Sanierungen bewohnter Häuser völlig unwirt-

schaftlich teuer. 
 

Da G/S mit der alternativen Unterbringung der Mieter nach diesem Modell mehr Zeit 

haben (nämlich bis zum Abschluss der Phase 2, erwartungsgemäß also mindestens 12 - 

18 Monate ab dem Entschluss zur Vermarktung über die Aufwertungsgesellschaft), ist 

die Umsetzung in dieser langen Periode wahrscheinlich in aller Regel machbar.  
 

Auch mit der Möglichkeit, interessierten Mietern den Eintritt in eine Bauherrengemein-

schaft zu eröffnen, werden sich in einigen Fällen die Probleme leichter lösen lassen. 
 

Selbst in einem angenommenen “schlimmsten Fall“, dass G/S am Ende einen einzelnen 

Mieter „herauskaufen“ oder ihm eine Alternativwohnung zeitweise bezuschussen müss-

ten, wird dieser Aufwand voraussichtlich deutlich geringer sein als die zu erwartende 

Kaufpreiseinbuße bei einem Verkauf des Hauses unter den heutigen Bedingungen 

(massiver Bewertungsabschlag). 
 

 Mögliche rechtliche Ausgestaltung der Aufwertungsgesellschaft 

Naheliegend erscheinen unter einer bestehenden (z.B. der W.I.T.) oder zu gründenden 

neuen Obergesellschaft  die Schaffung separater  Objekt-Gesellschaften (z.B.  in Form der 

gGmbH) für die einzelnen Häuser. An diesen gGmbHs halten GWG oder die Stadt zu-

nächst alleine das gesamte Stammkapital. Der Gesellschaftsvertrag mit den neuen Inves-

toren sieht dann vor, für welche Fragen der oder die neu gewonnenen Investoren in der 

Phase 2 schrittweise die Mehrheit der Stimmen erhalten („Geschäftsführungsfragen“: 

Detailgestaltung, Finanzierung, Baumaßnahmen etc.) und für welche Fragen die G/S 

(bzw. die Obergesellschaft wie z.B. die WIT) die Mehrheit der Stimmen erst später und 

nur schrittweise an den Investor abgeben (Grundlagenfragen: endgültiger Verkauf, Ak-

zeptieren oder Ablehnen zusätzlicher/ alternativer Investoren, Verkauf von gGmbH-

Anteilen etc.).  
 

Die rechtliche Konstruktion ist gestaltbar und könnte auch völlig anders aussehen. Sie 

muss jeweils gewährleisten, dass a) die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für die 

privaten Investoren nicht eingeschränkt werden, denn daran hängt die Machbarkeit und 

b) die Gestaltungsbefugnisse schrittweise auf die Investoren übergehen. 

 Denkbare Erweiterungen des Modells 

Mit den in den Pilotprojekten gewonnenen Erfahrungen sind  Ausweitungen des Modells 

denkbar: 

 Die Stadt kann ihr Vorkaufsrecht  beim Verkauf ausgewählter und für das Stadtbild 

prägender privater Altstadthäuser wahrnehmen, dann als Zwischenfinanzierer auf-

treten und  diese Häuser über die  Aufwertungsgesellschaft geordnet einer Sanierung 

durch geeignete Investoren zuführen. Die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts käme 

z.B. in Betracht, wenn die Stadt hinreichend gesichert damit rechnet, dass der von 

Privateigentümer gewonnenen Käufer das Haus nicht sanieren sondern es weiter ver-

fallen lassen und nur „ausmosten“ will.  
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 Das Modell könnte sogar privaten Hausbesitzern geöffnet werden, die darüber ihre 

Objekte „vermarkten“. Das sollte jedoch auf Häuser beschränkt bleiben, die einen 

hohen Denkmalwert haben oder im Ensemble besonders prägend sind. 

 

Das Modell Aufwertungsgesellschaft wird neben der unmittelbaren Wirkung erheblicher 

privater Investitionen in diese bisher städtischen Häuser auch ein Signal für unentschlos-

sene private Hausbesitzer sein. Wenn diese erleben, dass mehrere  Leuchtturmobjekte in 

Tübingen wirtschaftlich erfolgreich von neuen privaten Investoren revitalisiert wurden, 

werden sie sich hoffentlich überzeugen lassen, dass dies ein guter, wenn nicht der einzige 

Weg der Werterhaltung ihrer eigenen Altstadthäuser ist und eben keinen unwirtschaftli-

chen „Luxus“ darstellt, wie heute immer noch zu hören ist. Heute noch bestehende Vorbe-

halte bei vielen lassen sich so viel besser aufbrechen als mit Appellen. 

 

Tübingen braucht und bekommt so einen „sensiblen Bauboom“ in der Altstadt. 

Die Stadt und die GWG könnten ihn mit diesem Modell anstoßen. Wie oben dargelegt, 

lösen verkaufte Altstadthäuser im Wert von nur € 2,5 – 5 Mio. anschließend dreifache Sa-

nierungskosten aus,  d.h. einen privaten Mittelzufluss nach Tübingen von insge-

samt € 10 – 20 Mio. Das Modell stellt nicht nur sicher, dass die richtigen (privaten) In-

vestoren gefunden werden, es garantiert auch, dass diese Investoren die Sanierungsmaß-

nahmen wirklich ergreifen und dass die Art der durchgeführten Sanierung und späteren 

Nutzung der Stadt „insgesamt gut tut“. Vorher bekommen sie die Häuser nicht übertragen. 

 

Das Volumen von € 10 – 20 Mio. entspricht einem Investitionsprogramm, nach dem sich 

jede Stadt unserer Größe eigentlich die Finger lecken müsste und für das jeder Oberbür-

germeister gerne wochenlang in Stuttgart, Berlin oder Brüssel antichambrieren würde.   

Hier muss die Stadt nur die in ihrem eigenen Schoß liegende Chance zügig ergreifen, d.h. 

das Modell jetzt ausarbeiten und dann ihre besten Leute daran setzen, die sowohl die 

Vermarktung wie die Realisierung unbürokratisch und mit der in der Privatwirtschaft übli-

chen Zügigkeit umzusetzen.  

Sollten die Tübinger Hausbesitzer im Zuge dessen vielleicht doch noch in größerer Zahl 

einsehen, dass sie selbst mit ihrem „Vergammeln-lassen und AǳǎƳƻǎǘŜƴά kurzsichtig han-

deln und die wahren Chancen verpassen, könnte sich der Kapitalzufluss nach Tübingen 

durch einen zusätzlichen privaten Sanierungsboom nochmals mindestens verdoppeln.  Die 

Aufwertungsgesellschaft könnte dies beratend begleiten. 
 

Vieles ist hier noch holzschnittartig dargestellt und muss weiter ausgearbeitet werden. Das 

Modell lässt sich in vielen Punkten auch noch verändern (vor allem bei der rechtlichen Kon-

struktion).  
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Zusammenfassung:  

Im Kern enthält dieses Thesenpapier sieben einfache Aussagen: 

1. Das Vergammeln-lassen historisch bedeutender städtischer Häuser ist wirtschaftlich 

dumm und politisch unverantwortlich. 

2. Die Stadt und GWG haben offensichtlich auf absehbare Zeit nicht die Mittel, das Ver-

gammeln vieler ihrer historischen Gebäude aufzuhalten oder gar grundlegende Sanie-

rungen zu stemmen. Insbesondere die Stadt braucht zudem in der Haushaltskrise der 

nächsten Jahre zusätzliches Geld für ihre anderen  Aufgaben. 

3. Der bloße Verkauf der bedeutenden alten Häuser an die meistbietenden Investoren 

entspricht nicht der Verantwortung einer Verwaltung für das historische Erbe und die 

Lebensqualität der ihnen anvertrauten Stadt. 

4. Der bloße Verkauf an den meistbietenden Investoren ist zudem der schlechteste Weg 

zur Realisierung der fairen wirtschaftlichen Werte.  

5. Der in dem Papier skizzierte Weg über eine Aufwertungsgesellschaft löst die in den 

ersten vier Punkten genannten Schwierigkeiten der Stadt (und der GWG) sehr viel bes-

ser. 

6. Es gibt ausreichend private Investoren, die für Tübingen und für ein Engagement in den 

Objekten gewonnen werden können, denn es das Modell beseitigt die wichtigsten, 

heute vorherrschenden Eintrittsbarrieren gerade für private Investoren (Unabschätz-

barkeit der Risiken, Risikoverteilung und zu hoher Kapitalbedarf für den einzelnen pri-

vaten Investor bei größeren Objekten). 

7. Diesen privaten Investoren und damit meist neuen Bewohnern der Tübinger Altstadt 

kann eine sichere langfristige Investition ermöglicht werden, mit der sie sich und der 

Stadt etwas sehr Gutes tun.  

 

In Ergänzung zu diesem Thesenpapier liegt eine belastbare und betriebswirtschaftlich ab-

gesicherte Modelrechnung vor (auf der Basis konkreter Zahlen der Sanierung des alten 

Nonnenhauses). Sie belegt, dass selbst eine mit höchstem denkmalpflegerischen Aufwand 

durchgeführte luxuriöse Sanierung für Privatinvestoren eine moderate, dafür aber sehr stabi-

le Gesamtrendite ermöglicht und sich die aufgenommenen Finanzierung meist aus den Erträ-

gen innerhalb von nur 10 Jahren komplett zurückführen lässt. Hierfür besteht derzeit ein ext-

rem günstiges Zeitfenster, da die Kreditzinsen (insbesondere für KfW-Darlehen) sehr niedrig 

und für die üblichen Rückzahlungsperioden (10 Jahre) sogar festschreibbar sind. Sobald die 

Zinsen wieder deutlich ansteigen, wird eine Rendite für die Investoren schwieriger oder gar 

nicht mehr zu erzielen sein. Das günstige Zeitfenster niedriger Zinsen wird nicht dauerhaft 

offen bleiben.  Die Sanierung historischer Gebäude ist für die Stadt und den privaten Investor 

ein Gewinn. Wenn die Stadt Tübingen die Chance jetzt ergreift! 

 

Ernst Gumrich 

3.0ktober 2009 


